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Mietvertrag 

zwischen 
          
NEW CLASSIC Werbesysteme 
Markus Bültmann 
Schiederstraße 5 
D - 32825 Blomberg 
(nachstehend NCW genannt) 

  und   __________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
(nachstehend VP genannt) 

     
1. Dieser Vertrag regelt die Mietbedingungen zwischen NCW und VP.  
 

a) VP mietet von NCW vom ____.____._______ bis zum ____.____._______   
b) Tag/ Uhrzeit Anlieferung ________/_________ durch NCW 
c) Tag/ Uhrzeit Abholung    ________/_________ durch NCW 
d) Tag/ Uhrzeit Abholung    ________/_________ durch VP 
e) Tag/ Uhrzeit Rückgabe    ________/_________ durch VP 
 

( ) eine Lichtanlage    ( ) eine Tonanlage  
( ) eine fahrbare Bühne                        ( ) einen Großbildprojektor  
( ) (    ) Kegelbahnen   ( ) _____________________________________ 
für folgenden Zweck : ______________________________________________________   
 
PLZ/Ort : ________________________ Straße/Nr.: ________________________ 
AP vor Ort: ________________________      
Telefon Nr. : ________________________ Mobil : ________________________ 
        
2. VP ist innerhalb des Mietzeitraums für die pflegliche Behandlung der Mietgegenstände 
zuständig. Der Gebrauch der Mietgegenstände darf ausschließlich zweckgebundenen sein. 
Der Rückgabezustand (Sauberkeit, technischer Zustand, etc…) hat dem Ausgabezustand zu 
entsprechen. 
 
3. Der Mietpreis beträgt    

je   Tag:   ______ €   Tage:   ______ €   Monat:   ______ € 
19% Mwst       ______ €       ______ €       ______ € 
Gesamt:       ______ €       ______ €       ______ € 

zzgl. 0,50 € je gefahrenen km (einfache Strecke mal vier) 
 
4. Der vereinbarte Betrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungseingang auf folgendes 
Konto zu überweisen: 
 

NEW CLASSIC Werbesysteme - Markus Bültmann 
Stadtsparkasse Blomberg/ Lippe, BLZ 476 512 25,  Kto.Nr.: 121 897  
 

NCW ist berechtigt bei nicht fristgerechter Zahlung unverzüglich die Mietgegenstände zu 
demontieren. VP kann gegenüber NCW nicht vom Hausrecht Gebrauch machen.  
 

NEW CLASSIC Werbesysteme 

Markus Bültmann 

Schiederstr. 5 

D - 32825 Blomberg 

fon: +49 (0) 52 35 – 50 98 01 
fax: +49 (0) 52 35 – 50 98 02 
e-mail: info@ncw24.de 
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5. NCW vermietet unter Pos.1 angegebene Objekte in ordnungsgemäßem Zustand. Bemerkt 
VP dennoch Schäden, so sind diese im Übergabeprotokoll zu dokumentieren. Mündliche 
Nebenabreden sind ohne Gültigkeit. 
 
6. Für eventuelle Schäden (Brand, Diebstahl, Vandalismus, etc.) an den Mietgegenständen 
von NCW haftet VP während der gesamten Mietdauer. Bei Verlust oder Beschädigung der 
Mietgegenstände auch in Fällen der höheren Gewalt, haftet VP. Während der gesamten 
Mietdauer übernimmt NCW keine Haftung für Personen- und Sachschäden. Für etwaige 
Gutachten die für den Betrieb der Mietgegenstände erforderlich sind ist VP zuständig.  
 
7. VP ist verpflichtet, einen vom Fachmann nach VDE Vorschriften installierten, 
funktionsfähigen und abgesicherten Stromanschluss zu stellen.  
 
8. Sollte eine Anlieferung/Abholung der unter Pos. 1 angegebenen Objekte durch NCW 
vereinbart worden sein, so stellt VP sicher, dass zu dem unter 1.b/1.c vereinbarten Termin 
eine Person als Aufbauhilfe/ Einweiser zur Verfügung steht. Sollte es für NCW aus gutem, 
nicht vorhersehbarem Grund nicht möglich sein, zum abgesprochenen Termin zu liefern, so 
ist jeglicher Schadensanspruch seitens VP gegenüber NCW ausgeschlossen. NCW ist jedoch 
verpflichtet, VP unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Für den Fall der 
Zuwiderhandlung besteht seitens VP Schadensersatzanspruch gegenüber NCW in Höhe des 
vereinbarten Mietpreises. Die Erstattung erfolgt gegen Rechnung. 
 
9. Bei vereinbarter Abholung und Rückgabe durch VP, ist das im Übergabeprotokoll 
aufgelistete Zubehör bei Abholung und Rückgabe auf Vollständigkeit zu überprüfen. Sollten 
bei der Rückgabe Fehlmengen festgestellt werden, so behält sich NCW das Recht vor, Ersatz 
zu beschaffen. Die entstehenden Kosten für Ersatz und Aufwand trägt VP. Sollte die 
Einsatzbereitschaft der zurückgegebenen Objekte durch Fehlteile oder Schäden nicht 
gewährleistet sein, so trägt VP auch die Kosten für den entstandenen Mietausfall. NCW ist 
verpflichtet einen geeigneten Nachweis für den Mietausfall zu erbringen. 
 
10. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt 
dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. Die Parteien 
verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die der 
in den unwirksamen Bestimmungen enthaltenen Regelungen in rechtlich zulässiger Weise 
gerecht werden. Entsprechendes gilt für im Vertrag enthaltene Regelungslücken. Zur 
Behebung der Lücke verpflichten sich die Parteien auf eine Art und Weise hinzuwirken, die 
dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und Zweck des Vertrages 
bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht worden wäre.  
Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist Blomberg.  
 
11. Bei Nichteinhaltung des Vertrages durch VP sind NCW alle nachweisbaren Kosten zu 
erstatten.  
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die genannten Vertragsbedingungen an.  
 
 
___________________________ ________________________________  
Ort. Datum Stempel, Unterschrift (VP)  
 
 
___________________________ ________________________________  
Ort. Datum Stempel, Unterschrift (NCW) 
 

 


